
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/11/9 2006/07/0073
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2006

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

14/01 Verwaltungsorganisation

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §29 Abs6;

AWG 2002;

VerpackV 1996 §11 Abs3;

VerpackV 1996;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 11 Abs 3 VerpackV 1996 schränkt die Freiheit des Systembetreibers bei der Tarifgestaltung ein. Mit der Verp9ichtung,

allgemein gültige Tarife vorzusehen, sind Preisnachlässe grundsätzlich unvereinbar. Eine Au9age betre=end das

Verbot von Preisnachlässen ist am AWG 2002 und an der VerpackV 1996 zu messen.
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